
�eglaubigte Abschrift 

2 Ca 324/22 

ARBEITSGERICHT DETMOLD 
IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

 

Kläger 

Prozessbevollmächtigte 
DGB Rechtsschutz GmbH, handelnd durch ihre Rechtsschutzsekretäre Christiane 

Beek u. a., Gutenbergstraße 2, 32756 Detmold 

gegen 

Beklagte 

Prozess bevollmächtigte 

hat die 2. Kammer des Arbeitsgerichts Detmold 

auf die mündliche Verhandlung vom 07.09.2022 

durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden 

und die ehrenamtliche Richterin ... 

und den ehrenamtlichen Richter ... 

für Recht erkannt: 
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1 Die Beklagte wird verurteilt, dem Arbeitszeitkonto des Klägers weitere 51,8 Stunden 

gutzuschreiben. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 171,98 EUR brutto nebst Zinsen in Höhe
von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.03.2022 zu
zahlen.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Der Kläger trägt 11 % und die Beklagte trägt 89% der Kosten des Rechtsstreits.

5. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.547,78 EUR festgesetzt.

6. Die Berufung wird zugelassen.

Tatbestand 

Die Parteien streiten über Gutschriften auf dem Arbeitszeitkonto und Entgeltfortzah

lung anlässlich einer Covid-19-lnfektion des ungeimpften Klägers. 

Der allein lebende nicht gegen Covid-19 geimpfte Kläger ist seit dem 01.12.1989 bei 

der Beklagten zuletzt als Meister beschäftigt, eine Tätigkeit des Klägers im Horne

Office ist nicht möglich. Die Beklagte führt für den Kläger ein Arbeitszeitkonto. 

Der Kläger infizierte sich mit dem SARS-CoV-2 Virus bzw. einer Virusvariante und 

begab sich gemäß Schreiben des Kreises L. vom 25.01.2022 (Anlage K2, BI. 18 ff. d. 

A.) vom 17.01.2022 bis einschließlich 26.01.2022 in häusliche Isolation. Das Schrei

ben de� Kreises L. lautet auszugsweise wie folgt: 

,, . . .

2. Für den Zeitraum der Isolierung gelten folgende Kontaktbeschränkungen:
a. Sie müssen zu Hause bleiben.

4. Felgende Hinweise zur Beendigung der Isolierung sind zu beachten:
Nach § 14 Absatz 5 der CoronaTestQuarantäneVO endet die Quarantäne,
wenn keine Krankheitssymptome vorliegen beziehungsweise während der Iso
lierung auftreten, nach 1 O Tagen ab der Vornahme des ersten Erregernachwei
ses. Die Isolierung ist fortzusetzen, wenn und solange zu diesem Zeitpunkt noch
Symptome vorliegen.
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a. Ein Anspruch aus§ 3 Ab�. 1 EFZG ist nicht gegeben. Am 27.01.2022 war der Kläger 

nicht arbeitsunfähig, er war nicht infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert. 

aa. Zunächst litt der Kläger am 27.01.2022 nicht an heftigem Husten und Glieder

schmerzen. Der diesbezüglich vom Kläger angebotene Zeuge K. ist nach Auffassung 

der Kammer ein untaugliches Beweismittel. Zwar kann von einem untauglichen Be

weismittel nur dann ausgegangen werden, wenn es im Einzelfall vollkommen ausge

schlossen erscheint, dass die Beweisaufnahme irgendetwas Sachdienliches ergeben 

könnte (BGH, Beschluss vom 19. Mai 2015 - XI ZR 168/14, juris). Diese hohen Vo

raussetzungen sind vorliegend gegeben. Zunächst hat der Zeuge K. den Kläger nach 

eigenem Vortrag lediglich mit Lebensmitteln versorgt, nach Erörterung im Kammerter

min beschränkte sich dies auf extrem kurze Zeiträume. Inwieweit der Zeuge K. hier

nach heftigen Husten und Gliederschmerzen bezeugen soll, ist für die Kammer 

schlechterdings nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus beschränkte sich die Versor

gung nach eigenem Vortrag auf den Zeitraum der Isolation, diese endete mit Ablauf 

des 26.01.2022. Dass der Zeuge K. den Kläger am 27.01.2022 gesehen hat, be

hauptet er selbst bereits nicht. 

bb. Am 27.01.2022 führte auch die symptomlose Covid-19-lnfektion des Klägers nicht 

mehr zu einer einen Entgeltfortzahlungsanspruch auslösenden Arbeitsunfähigkeit. 

Dem Kläger war es objektiv zumutbar, seinen Arbeitsplatz aufzusuchen, er brachte 

andere nicht mehr in Gefahr, ebenfalls zu erkranken. Hierbei orientiert sich die Kam

mer an der grundsätzlich vom Verordnungsgeber vorgegeben lsolierungsdauer von 

zehn Tagen. Krankheitssymptome waren am 27.01.2022, wie bereits ausgeführt, nicht 

gegeben. Darüber hinaus lag am 27.01.2022 unstreitig ein negatives Testergebnis des 

Klägers vor. 

b. Auch ein Anspruch des Klägers aus § 56 lfSG scheidet aus, die häusliche Isolation 

des Klägers endete mit Ablauf des 26.01.2022. 

III. Die Kostenentscheidung beruht auf§§ 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG, 92 ZPO. Die Be

klagte ist hinsichtlich des Antrags zu 1. gänzlich und hinsichtlich des Antrags zu 2. 

hälftig unterlegen, der Kläger ist hinsichtlich des Antrags zu 2. hälftig unterlegen. 
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Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 

elektronische Behördenpostfach (ERW) v. 24. November 2017 in der jeweils gelten

den Fassung eingereicht werden. Nähere Hinweise zum elektronischen Rechtsverkehr 

finden Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Die Notfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, 

spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach dessen Verkündung. 

Die Berufungsschrift muss von einem Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Als Be

vollmächtigte sind nur zugelassen: 

1. Rechtsanwälte,

2. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammen

schlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder

Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,

3. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer

der in Nr. 2 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation

und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit ver

gleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung

durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten

haftet.

Eine Partei, die als Bevollmächtigte zugelassen ist, kann sich selbst vertreten. 

* Eine Notfrist ist unabänderlich und kann nicht verlängert werden.

Beglaubigt 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Arbeitsgericht Detmold i 

- maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig,§ 169 Abs. 3 ZPO -

<tSGF;I( 



Verkündet am 07.09.2022 

... 

Regierungsbeschäftigte 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




